
staatlichen Organen und staatlichen Einrichtungen vom 
31. Januar 1974 (GBl. I S. 105) in Kraft getreten. Ihr 
Geltungsbereich umfaßt zentrale und örtliche Staats
organe, Staatsanwaltschaften, Gerichte und Staatliche 
Notariate, staatliche Einrichtungen des Gesundheits
und Sozialwesens, der Volksbildung, der Kultur und 
des Hoch- und Fachschulwesens sowie andere staat
liche Organe und staatliche Einrichtungen, soweit für 
sie keine besonderen Rechtsvorschriften über die Pla
nung, Bildung und Verwendung des Prämienfonds und 
des Kultur- und Sozialfonds gelten.
Mit dieser Verordnung werden höhere Arbeitsleistun
gen bei der Durchführung der staatlichen Aufgaben 
materiell stimuliert. Zugleich sollen die großen An
strengungen und die gesellschaftliche Verantwortung 
der Mitarbeiter von Staatsorganen und staatlichen 
Einrichtungen angemessene materielle und moralische 
Anerkennung finden. Spürbare Verbesserungen treten 
vor allem für die staatlichen Einrichtungen in den 
Kreisen, Städten und Gemeinden ein.
Die Verordnung sieht vor, einen gesonderten Prämien
fonds in Höhe des bisherigen zusammengefaßten Prä
mien-, Kultur- und Sozialfonds, mindestens jedoch in 
Höhe von 240 M je Beschäftigten (Vollbeschäftigten
einheit) und 80 M je Lehrling zu bilden. Des weiteren 
wird ein selbständiger Kultur- und Sozialfonds in 
Höhe von 125 M je Beschäftigten gebildet. Die Pla
nung und Bildung des Prämienfonds geschieht auf der 
Grundlage des Lohnfonds (4 Prozent bei den Räten der 
kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie deren 
Einrichtungen, 3 Prozent bei den anderen staatlichen 
Organen und Einrichtungen). Es ist den Leitern ört
licher Staatsorgane mit Zustimmung der zuständigen 
Gewerkschaftsleitung gestattet, für mehrere nachge- 
ordnete staatliche Einrichtungen einen gemeinsamen 
Prämienfonds zu bilden.
Die volle Inanspruchnahme des geplanten Prämien- 

. tonds wird davon abhängig .gemacht, ob die vorgege- 
• benen Schwerpunttawfgabcn ua* Kennziffern de» 

&e&t*tigten Pinne* efer iLuf^tbeft, «füllt vterden. 
Übererfüllung dieses Planes iihd zusätzliche Zuführun
gen bis zu 15 Prozent des geplanten Prämienfonds 
möglich. Andererseits kann bei Nichterfüllung des 
Planes der geplante Prämienfonds bis zu 20 Prozent 
gemindert werden. Auf diese Minderung kann ver
zichtet werden, wenn die Erfüllung der Aufgaben trotz 
hervorragender Leistungen der Werktätigen nicht ge
sichert werden konnte.
Die Mittel des Prämienfonds sind im Rahmen des so
zialistischen Wettbewerbs in Verbindung mit Formen 
der moralischen Anerkennung so einzusetzen, daß die 
den jeweiligen Staatsorganen oder staatlichen Ein
richtungen übertragenen Aufgaben mit hoher Qualität 
und großer politischer Wirksamkeit erfüllt werden. Für 
die Erfüllung besonderer Aufgaben können mit Mit
arbeitern oder Arbeitskollektiven Zielprämien verein
bart werden. Für langjährige gute Arbeitsleistungen 
können Anerkennungsprämien gewährt werden. In 
Ausnahmefällen können auch an ehrenamtlich tätige 
Bürger Prämien gezahlt werden, die durch hervor
ragende Leistungen wesentlich zur Erfüllung des Pla
nes der Aufgaben einer staatlichen Einrichtung bei
getragen haben.
Für einzelne staatliche Einrichtungen, die bereits bis
her einen Gesamtfonds von 500 M und mehr je Be
schäftigten bilden konnten, ist keine Erhöhung der 
Fonds vorgesehen. Es handelt sich hier vorwiegend um 
solche Einrichtungen, die früher nach der wirtschaft
lichen Rechnungsführung gearbeitet haben. Sie bilden 
ihren Prämienfonds und ihren jetzt selbständigen Kul
tur- und Sozialfonds in der bisherigen Höhe. Damit 
wird das Ziel verfolgt, die in den vergangenen Jahren

entstandenen Unterschiede in der Prämienentwick
lung zwischen den Einrichtungen schrittweise zu über
winden.

*
Einen bedeutsamen Platz in der Gesetzgebung des I. 
Quartals nehmen Rechtsvorschriften aus dem Bereich 
des Wirtschaftsrechts und der Schutzrechtsarbeit ein.
Die 3. Durchführungsverordnung zum Vertragsgesetz — 
Wirtschaftsverträge über wissenschaftlich-technische 
Leistungen — vom 13. Dezember 1973 (GBl. 1974 1 S. 37) 
dient der Verwirklichung der vom VIII. Parteitag der 
SED gestellten Aufgabe, die wissenschaftlich-technische 
Revolution organisch mit den Vorzügen des soziali
stischen Wirtschaftssystems zu verbinden und in grö
ßerem Umfang als bisher dem Sozialismus eigene For
men des Zusammenschlusses der Wissenschaft mit der 
Produktion zu entwickeln. Ein Hauptanliegen der Ver
ordnung besteht darin, die Autorität des Planes 
Wissenschaft und Technik zu stärken und auf allen 
Leitungsebenen die Verantwortung für die Vorberei
tung und Durchführung dieses Planes zu erhöhen. 
Gleichzeitig konkretisiert die 3. DVO die in der VO 
vom 28. März 1973 enthaltenen Aufgaben, Rechte und 
Pflichten der volkseigenen Betriebe, Kombinate und 
WB auf dem Gebiet der Durchsetzung des wissen
schaftlich-technischen Fortschritts.
Als gegenwärtig vom Geltungsbereich her umfassendste 
kooperationsrechtliche Regelung auf dem Gebiet von 
Wissenschaft und Technik ist die 3. DVO darauf ge
richtet, die Rolle des Wirtschaftsvertrags als Instru
ment der Vorbereitung, Durchführung und Kontrolle 
der Pläne Wissenschaft und Technik zu erhöhen, volks
wirtschaftlich effektive Formen der Kooperation der 
wissenschaftlich-technischen Einrichtungen, Kombinate 
und Betriebe herauszubilden und zur umfassenden 
Nutzung wissenschaftlich-technischer Ergebnisse bei
zutragen. In die Regelung wurden wichtige, bisher 
nicht erfaßte Phasen der Vorbereitung ^ssenscfeaft- 
lich-technischer psistungea aufgMBJfeHhen, BdtfLß. cSi* -. . 
Zusammenarbeit der Partner 
winnuftg -über Entwich! Mgsrnhhiögeh 
schaftlich-technischen Fortschritts (§ 4 Abs. 1} und bei 
der Erarbeitung der Aufgabenstellung (§ 24). Außerdem 
sind die Mitwirkungspflichten des Auftraggebers bei 
der Erbringung wissenschaftlich-technischer Leistun
gen und des Auftragnehmers bei der Verwertung wis
senschaftlich-technischer Ergebnisse vor allem in den 
§§ 10 und 19 klar formuliert worden.
Die 3. DVO berücksichtigt besser als bisher die mit der 
Lösung wissenschaftlich-technischer Aufgaben ver
bundenen Risiken bei der Gestaltung der Verträge und 
der materiellen Verantwortlichkeit. Sie trägt auch den 
Erfordernissen der Weiterentwicklung von Final
erzeugnissen Rechnung, indem die Zusammenarbeit 
von Finalproduzenten und Zulieferern bei der Vorberei
tung und Durchführung wissenschaftlich-technischer 
Aufgaben detailliert geregelt wird. Dabei spielt die 
Neu- und Weiterentwicklung von Zuliefererzeugnissen 
entsprechend den Anforderungen der Finalproduzen
ten eine besondere Rolle. Gemäß §5 Abs. 3 der 3. DVO 
sind die den Betrieben übergeordneten staatlichen oder 
wirtschaftsleitenden Organe immer dann einzuschalten, 
wenn zwischen den Betrieben eine Einigung über die 
Neu- oder Weiterentwicklung von Zuliefererzeugnissen 
für Finalerzeugnisse nicht zustande kommt.
Ein weiterer wichtiger Schritt zur klaren Abgrenzung 
der Aufgaben bei der Durchführung der staatlichen 
Wirtschaftspolitik und der Verantwortung für die Lei
tung volkswirtschaftlicher Prozesse ist die Verordnung 
über die Aufgaben, Rechte und Pflichten der volks
eigenen Außenhandelsbetriebe vom 10. Januar 1974 
(GBl. I S. 77). Diese Rechtsvorschrift ist zugleich ein
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